
Platzordnung
Diese Platzordnung dient zur Sicherheit von Personen und Gegenständen und zum Ablauf eines geregelten Schieß-
betriebes. Als Grundlage dient u.a. das Regelwerk des Internationalen Bogensportverbandes FITA. Ausnahmen 
dieser Platzordnung werden ausnahmslos vom Vorstand bekanntgegeben.

Jeder Bogen ist eine Waffe, obwohl wir ihn als Sportgerät nutzen! Geht bitte daher sehr sorgfältig damit um!

1. Der Schießbetrieb ist grundsätzlich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gestattet. Der Einschussplatz 
 kann mit entsprechender Beleuchtung auch länger benutzt werden. Wenn Arbeiten auf dem Bogenplatz ausge
 führt werden oder Firmen (z.B. VKW - Hochspannungsmasten, Landeswasserbauamt - Dammreinigung) tätig 
 sind gilt absolutes Schießverbot. Sollte eine Platzsperre notwendig sein wird dies mitgeteilt.

2. Der Bogensportplatz darf nur von Vereinsmitgliedern des BC Wild Turkey Hunters Altach benutzt werden. Gast-
 schützen müssen bei einem Vorstandsmitglied im Vorfeld gemeldet werden.

3. Anfänger und Kinder unter 18 Jahren dürfen ausschließlich unter Aufsicht eines Erwachsenen Vereinsmitglieds 
 schießen. Beim Wechsel der Aufsichtsperson muss die Verantwortung eindeutig übergeben werden.

4.	 Das	Schießen	ist	nur	von	der	gekennzeichneten	Schusslinie	/	dem	gekennzeichneten	Pflock	weg	in	Richtung	
	 Scheiben/Tiere	erlaubt.	Der	Parcours	darf	nur	von	den	gekennzeichneten	Pflöcken	aus	geschossen	werden!	
 KEINE Schüsse in Richtung Autobahn / Fahrradweg, KEINE Schüsse in Richtung der Fußballplätze und Pump-
 track, KEINE Schüsse auf die Hochspannungsmasten und KEINE senkrechten Schüsse.

5.	 Der	Bogen	wird	immer	in	Schussrichtung,	sprich	Richtung	Scheiben,	von	unten	nach	oben	aufgezogen!	Vor	
 dem Schießen hat sich jeder Schütze davon zu überzeugen, dass sich niemand in Schussrichtung
	 bzw.	vor	der	jeweiligen	Abschusslinie	befindet.

6. Fita Platz und Parcours sind KEINESFALLS gemeinsam nutzbar. Klares Signal für Nachfolgende bei Parcours-
 Nutzung z.B. Pfeile gekreuzt in den Boden stecken.

7. Das Benutzen von andersartigen Schuss- und Schleudergeräten außer Pfeil und Bogen ist verboten.

8. Das Zielen/Schießen auf Menschen ist absolut verboten, wird polizeilich geahndet und führt zum sofortigen 
	 Vereinsausschluss!

9. Der Bogenplatz wird nur über den Zugangsweg betreten. Nichtschützen halten sich im Wartebereich oder im 
	 Wild	Turkey	Camp	auf	–	nicht	auf	dem	Schussfeld!

10.	 Fremde	Pfeile	werden	NICHT	geschossen!	Fremde	Bögen	nur	mit	Zustimmung	und	Einweisung	des	Besitzers	
 schießen.

11. Gefundene Pfeile werden beim Wild Turkey Camp gesammelt. Werden die Fund-Pfeile nicht abgeholt werden 
 sie entsorgt.

12. Pfeile bzw. Schäfte sind mit dem Namen des Schützen eindeutig zu markieren. Die Pfeilmarkierung darf nicht 
 auf den Federn erfolgen.

13. Haustiere bitte an die kurze Leine und nicht auf dem Schussfeld frei laufen lassen. Im Clubheim sind keine 
 Haustiere gestattet. Sie dürfen weder Gefahr, noch Belästigung für die anderen Schützen auf dem Sport-
 gelände darstellen.



14. Beim gemeinsamen Training auf Scheiben schießen wir 3 Pfeile, im Parcoursbetrieb schießen wir 3-Pfeil- bzw. 
 auch 1-Pfeilrunden. Der Parcoursbetrieb ist ausschließlich erfahrenen Mitgliedern gestattet. Vor der ersten 
 Parcoursbenützung ist eine Genehmigung eines Vorstandmitglieds einzuholen. Diese Genehmigung kann bei 
 Fehlverhalten auch widerrufen werden. Der Parcours darf NUR von den ausgewiesenen Abschussstellen 
 geschossen werden. Anfänger, Kinder und Jugendliche schießen nur in Begleitung eines aktiven, berechtigten, 
	 erwachsenen	Schützen!

15.	 Sollten	Pfeile	verloren	gehen	helfen	alle	Schützen	bei	der	Suche.	Um	den	Trainingsbetrieb	nicht	zu	stören	ggf.	
	 nach	dem	Training	weitersuchen!

16.	 Die	Zufahrt	zum	Wild	Turkey	Camp	ist	lediglich	zum	Be-	und	Entladen	von	z.B.	Versorgungsmaterial	gedacht!

17. Das eigene Material ist regelmäßig auf Schäden zu kontrollieren.

18. Bitte den Bogenplatz, den Parcours und das Wild Turkey Camp sauber halten. Geht bitte schonend mit dem 
	 Material	um!

19.	 Der	Verein	übernimmt	keine	Haftung	für	sämtliche	Schäden	oder	Verlust	am	Eigentum	der	Schützen!

20. Im Wild Turkey Camp ist das Rauchen aus Rücksicht auf unsere Kinder nur im Freien gestattet. 
 Bitte verwendet die bereitgestellten Aschenbecher zur Entsorgung der Zigaretten.

21. Während des Schießbetriebs gilt auf dem Bogenplatz AUSNAHMSLOSES Alkohol-, Drogen- bzw. Medikamen-
	 tenverbot!	Wir	bekennen	uns	auch	zur	Dopingbekämpfung	und	verweisen	auf	www.nada.at.	Schützen	die		 	
	 gegen	dieses	Verbot	verstoßen	können	aus	dem	Verein	ausgeschlossen	werden.	Sämtliche	Verstöße	gegen	
	 diese	Regeln	sind	dem	Vorstand	zu	melden!	Schießbetrieb	in	alkoholisiertem	Zustand	ist	NICHT	erlaubt!
	 Die	Einhaltung	dieser	Regel	obliegt	der	Verantwortung	jedes	einzelnen	Schützen!

22. Das Betreten des Bogenplatzes, sowie die Benutzung der Einrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr. Wir 
	 empfehlen	jedem	Schützen	eine	aktive	Zeckenschutzimpfung	und	eine	gültige	Haftpflichtversicherung.

23. Grundsätzlich ist alles zu unterlassen, was in irgendeiner Weise dem Ansehen des Vereins BC Wild Turkey 
 Hunters Altach schadet.

Zusätzlich gilt für Minderjährige: 

   1. Der Weg vom und zum Vereinsgelände liegt in der Verantwortung der Eltern/Erziehungsberechtigten.
   2. Die Kinder werden ausschließlich während der ausgewiesenen Trainingszeiten von uns betreut.
	 		 3.	Das	Schießgelände	ist	KEIN	Spielplatz!	 	 	 	 	
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